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Regeste

Regeste Art. 85 Abs. 2 lit. b AHVG, Art. 4 BV. - Eine Beschwerde, die sich in Antrag und
Begründung auf formellrechtliche Aspekte beschränkt, genügt den Anforderungen gemäss
Art. 85 Abs. 2 lit. b AHVG (Erw. 3a). - Es liegt überspitzter Formalismus vor, wenn eine
Vorinstanz auf einer Begründung der Beschwerde in materiellrechtlicher Hinsicht beharrt
und bei unbenütztem Ablauf der zu diesem Zwecke angesetzten Nachfrist auf die
Beschwerde nicht eintritt (Erw. 4).

Erwägungen

E. 1
(Kognition)

E. 2
Im vorliegenden Verfahren ist nur die prozessuale Frage zu prüfen, ob die Vorinstanz die
Beschwerde mit Nichteintreten erledigen durfte. Nicht zu befinden ist darüber, ob die
Verwaltung vor Erlass der Verfügung Einsicht in das Gutachten zu geben und die
Versicherte oder deren Rechtsvertreter nochmals anzuhören hatte. Ebensowenig hat sich
das Eidg. Versicherungsgericht dazu zu äussern, ob eine allfällige Verletzung des
rechtlichen Gehörs im vorinstanzlichen Verfahren heilbar war und Anspruch auf einen
materiellen Entscheid der Rekurskommission bestand. Über diese ebenfalls formellen
Fragen hat für den Fall, dass der Nichteintretensentscheid bundesrechtlich nicht standhält,
zuerst die Vorinstanz zu befinden.

E. 3
a) Die bei der Rekurskommission eingelegte Beschwerde enthält nicht nur eine gedrängte
Darstellung des Sachverhalts und ein Rechtsbegehren, sondern auch eine kurze
Begründung. Damit entspricht die Rechtsschrift den Anforderungen des Art. 85 Abs. 2 lit. b
AHVG , weshalb die Beschwerde formgültig erhoben worden ist. Daran ändert nichts, dass
die Begründung bewusst auf formellrechtliche Aspekte beschränkt und vorderhand auf eine
materielle Auseinandersetzung mit der angefochtenen Kassenverfügung gänzlich verzichtet
worden ist. Der Beschwerdeführerin kann darin nicht gefolgt werden, die Beschwerde erster
Instanz enthalte sinngemäss eine, wenn auch sehr knappe materielle Begründung, weil die
Erstellung des Gutachtens durch einen nicht unabhängigen Arzt beanstandet werde. Zu
prüfen ist, ob das Vorgehen der Beschwerdeführerin, zunächst nur formelle Rügen
vorzutragen und den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens so einzugrenzen, im System
der nachträglichen Verwaltungsgerichtsbarkeit schlechthin ausgeschlossen ist. b) Im
verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse
zu überprüfen und zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig
verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die



Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Davon zu
unterscheiden ist der Streitgegenstand, BGE 118 V 311 S. 314 worunter das
Rechtsverhältnis begriffen wird, welches - im Rahmen des durch die Verfügung
bestimmten Anfechtungsgegenstandes - den aufgrund der Beschwerdebegehren effektiv
angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet ( BGE 110 V 51 Erw. 3b und c; vgl. auch BGE
112 V 99 Erw. 1a). Daraus ist ersichtlich, dass den Parteianträgen entsprechend dem
Verfügungsgrundsatz für die Festlegung des Streitgegenstandes vorrangige Bedeutung
zukommt. So wie der Versicherte sich mit einer Verfügung durch Nichtanfechtung abfinden
kann, so steht ihm auch die Befugnis zu, nur einzelne der verfügungsweise geregelten
Rechtsverhältnisse durch Beschwerde richterlich überprüfen zu lassen (MEYER, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, S. 25; zum Dispositionsprinzip vgl.
auch HÄFELIN/MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 1990, S. 281 N.
1280 f.). c) Das Verwaltungsverfahren, in dem über individuellkonkrete Rechtsverhältnisse
entschieden wird, ist von verschiedenen allgemeinen Verfahrensgrundsätzen beherrscht.
Dazu zählt als fundamentaler Grundsatz der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches
Gehör, der das Akteneinsichtsrecht mitumfasst. Wenn das Verwaltungsverfahren minimale
Mitwirkungsrechte des Betroffenen gewährleistet und die Verwaltung nach Auffassung des
Verfügungsadressaten solche Verfahrensgarantien verletzt, muss es diesem freistehen, seine
Beschwerde in Antrag und Begründung auf diese Rügepunkte zu beschränken. So wie es in
der Herrschaft des Verfügungsadressaten liegt, den Streitgegenstand auf bestimmte
Teilinhalte des verfügungsmässig begründeten Rechtsverhältnisses einzuschränken, muss
ihm nach dem Rügeprinzip auch die Möglichkeit offenstehen, den Streit in einem ersten
Stadium auf der formellen Ebene aufzurollen. Dafür spricht die grundsätzliche Überlegung,
dass das Recht, angehört zu werden, formeller Natur ist. Die Verletzung des rechtlichen
Gehörs führt ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur
Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Es kommt mit anderen Worten nicht darauf an,
ob die Anhörung im konkreten Fall für den Ausgang der materiellen Streitentscheidung von
Bedeutung ist, d.h. die Behörde zu einer Änderung ihres Entscheides veranlasst wird oder
nicht ( BGE 117 V 286 Erw. 5b, BGE 116 V 185 Erw. 1b, je mit Hinweisen). Da die
materielle Streitentscheidung ohnehin erheischt, dass über formellrechtliche Fragen zuerst
entschieden wird, kann es in bestimmten Fällen sogar zweckmässig sein, wenn darüber
vorfrageweise verbindlich befunden wird. Dem Richter stehen dafür nötigenfalls
entsprechende BGE 118 V 311 S. 315 prozessuale Gestaltungsmittel wie
Zwischenverfügungen oder Teilurteile zur Verfügung. Abgesehen davon besteht ein
Anspruch auf einen materiellen Entscheid der Rechtsmittelinstanz im Falle einer
Gehörsverletzung nicht ( BGE 116 V 186 Erw. 1b am Ende). Entgegen der Auffassung der
Vorinstanz gerät ein so gesplittetes Verfahren mit dem Prinzip eines einfachen und raschen
Verfahrens, wie es Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG vorschreibt, nicht in Widerspruch. Die
Vorinstanz verkennt, dass nach der neueren Rechtsprechung des Eidg.
Versicherungsgerichts die Heilung von grundlegenden Verfahrensmängeln die Ausnahme,
die Kassation des Entscheides die Regel ist ( BGE 116 V 186 Erw. 1c und 32 Erw. 3, je mit
Hinweisen). Umso mehr rechtfertigt sich unter Umständen ein separates Verfahren über die
formelle Beständigkeit einer Verfügung. Im übrigen entspricht es der Praxis des Eidg.
Versicherungsgerichts (ZAK 1989 S. 466), auf eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde
einzutreten, worin nur die Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt und auf den
materiellen Streitpunkt nicht eingegangen worden war.

E. 4



Nachdem die Beschwerde an die Rekurskommission den formellen Anforderungen von Art.
85 Abs. 2 lit. b AHVG entspricht, hatte die Beschwerdeführerin zumindest Anspruch
darauf, dass über die Verletzung des rechtlichen Gehörs entschieden wird. Die
Rekurskommission war gehalten, auf das Rechtsmittel einzutreten und die vorgetragenen
Beschwerdegründe zu prüfen. Wenn die Vorinstanz bei den gegebenen Umständen vor dem
Entscheid über die allfällige Verletzung des grundrechtlichen Anhörungsanspruchs durch
Ansetzung einer Nachfrist im Sinne von Art. 85 Abs. 2 lit. b AHVG auf der materiellen
Begründung - die ohne Einsicht in das von der IVK eingeholte Gutachten gar nicht
sachgerecht erfolgen kann - beharrt hat, läuft dies auf überspitzten Formalismus hinaus.
Überspitzter Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche
liegt unter anderem vor, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe
handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und dem Bürger den
Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt. Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen
unerlässlich, um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie
die Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale
Formstrenge steht demnach mit Art. 4 BV im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist
nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine
schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und BGE 118
V 311 S. 316 die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert
oder verhindert ( BGE 116 V 358 Erw. 3b mit Hinweisen). Der kantonale Richter hat zwar
die Verfahrensleitung inne, die durch Anträge einer Partei nicht beliebig durchkreuzt
werden kann. Es steht ihm bei der Handhabung prozessualer Vorschriften ein grosser
Ermessensspielraum zu. Im vorliegenden Fall ist indessen die Weigerung, über die
behauptete Gehörsverletzung vorweg zu entscheiden und auf die rechtsgültig erhobene
Beschwerde überhaupt einzutreten, bundesrechtlich nicht haltbar. Der angefochtene
Entscheid ist deshalb aufzuheben und die Sache zwecks Eintretens auf die Beschwerde und
Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 5
(Kostenpunkt)
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